
 

 
 
 

 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 10 Abs. 2 ROG 
 

Rechtsbehelfsbelehrung zum Regionalplan für die Planungsregion Ostthüringen (Regionalplan 

Ostthüringen) in der Fassung des Beitrittsbeschlusses vom 5. Dezember 2025 (Beschluss PLV 

17/11/25) zum Genehmigungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres, Kommunales und 

Landesentwicklung vom 11. November 2025. 

Gegen den Regionalplan Ostthüringen, wirksam mit der Bekanntmachung der Genehmigung im 

Thüringer Staatsanzeiger Nr. 2/2026 vom 12. Januar 2026 sowie auf den Internsetseiten des 

Trägers der Regionalplanung, der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen, kann jede 

natürliche oder juristische Person sowie jede Behörde innerhalb eines Jahres nach der 

Bekanntmachung der Genehmigung des Regionalplans Ostthüringen einen Antrag auf 

Normenkontrolle gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) stellen. 

Der Normenkontrollantrag ist schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe des § 55a VwGO 

sowie der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 

Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-

Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) beim Thüringer Oberverwaltungsgericht, Jenaer Straße 2a, 

99425 Weimar, einzureichen. 

Hinweis: Nach § 67 Abs. 4 VwGO müssen sich die Beteiligten – außer im Prozesskostenhilfe-

verfahren – durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. 

 

Gera, den 19.12.2025 

 

Uwe Melzer 

Präsident der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen 
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